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Von der Beratung zur Gestaltung

Stellen Sie sich irgendeinen Dorfplatz oder ein Stadtzentrum vor ... Wie 

sieht dieser Ort aus? Vielleicht ist er umgeben von historischen Gebäu-

den wie einem Rathaus, Gasthaus, Schloss oder einer Schule… Oder ein 

markantes modernes Gebäude fügt sich in die restliche Bestandsarchi-

tektur des Platzes harmonisch ein. Vielleicht sieht man sich aber auch an 

einem unwirtlichen oder nichtssagenden Ort, der wenig anheimelnd wirkt 

und dem man schleunigst wieder den Rücken kehren möchte. Stellen 

Sie sich nun die Randgebiete irgendeines Dorfes oder Städtchens vor 

… Was kommt Ihnen da in den Sinn? Richtig: die immergleichen Bilder. 

Denn im Allgemeinen sind diese Neubaugebiete zumindest äußerlich 

betrachtet austauschbar.

Hat man eines gesehen, kennt man alle? Die Ausweisung neuer Bau-

gebiete sollte daher immer mit Bedacht geschehen. Dazu gehört, dass 

die Möglichkeit zur Nachverdichtung der Ortskerne oder zur Umnutzung 

bestehender Gebäude vorab geprüft wird. Ist ein neues Baugebiet den-

noch erforderlich, lohnt es sich für eine Gemeinde, in eine gute Stadt-

planung zu investieren, die den bestehenden Ort analysiert und darauf 

aufbauend reagiert und plant. Eine weitere Möglichkeit zur Regulierung 

bietet die Aufstellung einer Ortsbildsatzung. Diese kann die Gemeinde 

selbst erstellen und darin bereits Kriterien festschreiben, die für eine 

gelungene Ortsentwicklung passend erscheinen – je nach Standort etwa 

bestimmte Bauweisen, Dachformen, Fenstergrößen oder die Auswahl 

der Materialien. Die individuell festgelegten Kriterien tragen zur Unver-

wechselbarkeit eines Ortes bei. Durch sie werden Gestaltungsgrundsätze 

und der Rahmen für die notwendigen oder gewünschten baulichen 

Veränderungen bereits vorgegeben, sodass jegliche Baumaßnahmen 

grundsätzlich und nicht nur in historisch gewachsenen Ortskernen 

abgestimmt und genehmigt werden müssen. Allerdings führt auch eine 

solche Satzung nicht immer zu den gewünschten Ergebnissen.

In jedem Falle gilt:

-	 Immer besser nachverdichten, bevor weitere Flächen versiegelt 

 	 werden.

-	 Neubaugebiete nur mit überlegter Planung – sei es durch die 

 	 eigene Baubehörde oder durch externe Stadtplanungsbüros. 

-	 Ein Gestaltungsbeirat sollte in den Gemeinden implementiert  

	 werden.

-	 Eine Analyse des Standortes und der bestehenden Ortsmitte sollte 

	 immer zugrunde liegen.

-	 Eine Gemeinde sollte selbst den Zugriff auf ihre Grundstücke und 

	 damit auch die Möglichkeit der Planungshoheit behalten.

-	 Die Bürger sollten in die Vorgehensweise, wie z. B. Satzungen, 

	 miteinbezogen werden.

Zur Beratung der Kommunen sollte eine unabhängige Gestaltungs-

kommission hinzugezogen werden, wie sie beispielsweise an den Verein 

Bauwerk Schwarzwald angegliedert ist. Diese setzt sich aus externen 

Architekten und Beratern aus dem Planungsbereich zusammen. Unver-

bindlich bietet sie neben privaten oder gewerblichen Bauherr*innen auch 

Kommunen in der gesamten Schwarzwaldregion Beratungen an, etwa 

wie deren Ortsbild erhalten oder konsequent weiterentwickelt werden 

kann oder wie sich ein Neubaugebiet integrativ in einen Ort einfügen 

könnte.

Die Wahrung der hiesigen Baukultur entspricht auch den Zielen der 

Landesregierung, die den Verein unter anderem genau deshalb fördert. 

Und so wurde die Gestaltungskommission im Herbst 2022 durch die 

Stadt Kandern kontaktiert, um deren Beratungsangebot über das För-

derprogramm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) in großem Umfang 

in Anspruch zu nehmen und gemeinsam mit dem Landkreis Lörrach 

anhand mehrerer Fachvorträge zur Bau- und Gestaltungsberatung 

und über das Förderprogramm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) 

zu informieren. Der Aufruf stieß auf großes Interesse. Ziele dieses 

ELR-Förderprogramms mit dem Schwerpunkt „Wohnen“ sind neben 

der Schaffung von Wohnraum auch der Erhalt und die Stärkung der 

Ortskerne einschließlich der Siedlungsgebiete. Dies betrifft all jene, die 

z. B. bereits vorhandene Bausubstanz umnutzen möchten oder aber 

eine Modernisierung, Aufstockung oder einen Neu- bzw. Umbau planen.

Dieses Beispiel ist als großer Glücksfall zu werten – für Bauherr*innen, 

für die Kommune sowie für den gesamten Schwarzwald –, der als 

modellhaft für die gesamte Region und noch weit darüber hinaus gelten 

könnte. Ein weiteres Beispiel gelungener Zusammenarbeit zwischen 

Kommunen und Gestaltungskommission stellte im Frühjahr 2022 die 

Kooperation mit der Gemeinde Kirchzarten zum Bebauungsvorhaben 

von Zarten dar: Im Jahr zuvor hatte in Kirchzarten ein Baugesuch in einer 

Gemeinderatssitzung zu einer kontroversen Debatte geführt. Anlass war 

ein groß angelegtes Baugesuch über 23 Zwei- bis-Vier-Zimmer-Wohnein-

Bauwerk Schwarzwald e. V.

Glasbergweg 7

79822 Titisee-Neustadt

T: +49 7651 2049583

info@bauwerk-schwarzwald.de

www.bauwerk-schwarzwald.de

Weitere Informationen zu Bauwerk Schwarzwald e. V. und der 
Gestaltungsberatung finden Sie über diesen 
QR-Code oder die Internetadresse: 
https://bauart.online/firma/bauwerk schwarzwald/

	 BAUWERK SCHWARZWALD

Wichtiges Gremium bei Bauwerk Schwarzwald e. V.: 
die Gestaltungskommission

heiten nebst Tiefgarage direkt an der alten B31 auf dem Areal des alten 

Seppenhofs, der dafür abgerissen werden sollte. Am Ende der Sitzung 

stand der einstimmige Beschluss einer Veränderungssperre – und die 

Chance, die bauliche Zukunft dieses Ortes mit seinem gewachsenen 

historischen Ortskern neu zu überdenken.  

Die vorgeschlagene Neubebauung wäre rechtlich möglich gewesen. 

Umso beachtlicher und verdienstvoller ist die Bereitschaft von Gemeinde 

und Planern zu nennen, im Rahmen einer Bürgerbeteiligung auch den 

von Bauwerk Schwarzwald eingebrachten Vorschlag eines Workshops 

aufzugreifen, in dem die Bürgerschaft informiert, beraten und gehört 

werden sollte – mit dem Ziel, einerseits den Charakter Zartens zu 

bewahren sowie andererseits den heutigen Ansprüchen für Wohnen 

und Arbeiten zu genügen und zugleich mehr Wohnraum zu schaffen. 

„Solch einen intakten Ortskern zu haben, ist ein Pfund, mit dem der Ort 

Zarten wuchern kann“, ist die Vorsitzende von Bauwerk Schwarzwald 

Diana Wiedemann überzeugt. Klarer Tenor der Bürgerschaft war denn 

auch der Wunsch nach der Erhaltung der dörflichen Struktur mit ihren 

gewachsenen Proportionen, die deren optischen Erhalt beim Umbau 

alter Höfe und Scheunen beinhaltet. Auch hier könnte sicherlich die an 

den Verein Bauwerk Schwarzwald angegliederte Gestaltungsberatung 

wegweisend sein. Es wäre jedenfalls wünschenswert, dass auch andere 

Gemeinden den Verein in ihre Vorüberlegungen zu geplanter Umstruktu-

rierung miteinbeziehen, wie es etwa die Stadt Kandern und die Gemeinde 

Kirchzarten auf so umsichtige wie vorbildliche Weise getan haben.

[Bauwerk Schwarzwald e. V. | gegründet im Juli 2020 | Netzwerk, 

Anlaufstelle, Kompetenzzentrum zur Förderung und Sensibilisierung 

für Schwarzwälder Architektur, Handwerk und Design in Titisee-Neu-

stadt | gefördert vom Land Baden-Württemberg (MLR) | www.bau-

werk-schwarzwald.de]

Film:

https://www.youtube.com/watch?v=hPxmnjrpCq4

Einige Mitglieder der Gestaltungskommission vor dem Unterkrummenhof am Schluchsee.

Der Realisierungswettbewerb Bergrettungswache Hinterzarten wurde durch 
die Gestaltungskommission beraten.


